
 
K O M M I S S I O N S P F L I C H T E N H E F T  
 

 Seite: 
 
1 / 2 

 

 
   

Dieses Pflichtenheft ersetzt alle früheren Ausgaben 07.07.2004 / 5.6.2009 / 25.1.2010 / DGO-Kommission / Vö
g:\dgo\pflichtenhefte\kommissionen\pflichtenheft_edv_2009.doc /  

  
Besprochen: Kommission Gemeinderat 
 Dat.:  14.06.2000  Vis.: O.Hermann Dat.:  17.10.2000  Vis.:  GR51 
 Rev. : 01.09.2005 Rev.:  31.08.2004  Vis.:  GR44 
 Rev. : 16.6.2009 Rev.:  16.06.2009  Vis.:  GR55 
 Rev. : 25.1.2010  Vis.: C. Wernle Rev.:  02.03.2010  Vis.: GR02 
 
Verteiler:   Alle Kommissionen - Gemeinderat - Gemeindeschreiberin - Finanzverwaltung 

 

  Bezeichnung  Zusammensetzung  Kürzel 
  EDV-Kommission 1 Präsidium, 1 Vizepräsidium 

und 1 Aktuariat 
sowie Mitglieder (variabel), 
davon 1 Vertreter der 
Verwaltung 
 

EDV 

   
Bezeichnung der vorgesetzten Stelle  

 
  

 

  Ressort-Gemeinderat Finanzen   REFI 
   

Ziele der Kommission 
   

• Die EDV-Kommission überwacht die längerfristige Sicherstellung der EDV-Anwendungen der 
Gemeindeverwaltung und nimmt fachlich Stellung zu weiteren Projekten der Gemeinde, wo Informatik-
Technologie (IT) eingesetzt wird 

• Die EDV-Kommission sorgt für eine termin- und fachgerechte Bearbeitung von Informatik-Aufgaben, 
welche ihr vom Gemeinderat übertragen werden 

 
 

 
   

Allgemeine Aufgaben der Kommission 
  • Regelmässige Überprüfung auf langfristige Tauglichkeit und Kontinuität der EDV-Anwendungen, welche 

durch die Gemeindeverwaltung eingesetzt werden 
• Falls Aufgaben, Anwendungen und technische oder personelle Mittel geändert oder ergänzt werden 

müssen, sind rechtzeitig Abklärungen zu treffen und Vorschläge auszuarbeiten 
• Überwachung der eingesetzten Komponenten bezüglich Effizienz und Kosten 
• Regelmässiges Überwachen von Datenschutz und Datensicherungsabläufen 
• Regelmässige Überprüfung des Krisen- resp. Katastrofenkonzepts 
• Fachliche Hilfestellung und Einsichtnahme in IT-Projekte auf Gemeindeebene und bei anderen 

Kommissionen 
• Regelmässige Überprüfung der elektronischen Kommunikationssysteme (e-Mail, Webauftritt etc.) 
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Zuständigkeiten der Kommission 
  1. Verantwortung der Kommission 

 
Sie ist verantwortlich für: 
 
; die Evaluation von Hardware- und Software-Komponenten bei Ausbau und Ersatzbeschaffungen 

; die fachliche, finanzielle und materielle Kontinuität der EDV-Anwendungen und der EDV-Organisation 

 
 

 
  2. Kompetenzen der Kommission 

 
Sie hat folgende Kompetenzen: 
 
; Erarbeiten und Vorschlagen von Lösungen und Verfahren im Informatik-Bereich 

; Vorschlagsrecht von Lieferanten bei Beschaffungen im Rahmen des Submissionsgesetzes 

 
 

 
  3. Berichterstattungen/Informationsfluss 

 
; Kommissionssitzungen mit Protokoll an den Gemeindepräsidenten 

 
 

 
  4. Budget 

 
; Mithilfe beim Erarbeiten des Voranschlages gem. separaten Weisungen 

; Überwachen und Einhalten der Budgetpositionen und rechtzeitiges Beantragen von Nachtragskrediten 

 

 
 

  5. Bemerkungen 
 
; Die Besetzung der Kommission erfolgt nicht nach dem Proporzsystem. Der Gemeinderat wählt jeweils 

pro Amtsperiode 5 Mitglieder in die Kommission, wobei die Parteizugehörigkeit keine Rolle spielt. 

; Bei der Zusammensetzung ist darauf zu achten, dass die Verwaltung vertreten ist und die verschiedenen 
EDV-Fachgebiete durch die Mitglieder abgedeckt sind. 

 
 

 
 


